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            Übergasse 3 
   55606 Kirn 

                                   Tel.: 06752 / 135 210 
                                    Fax: 06752 / 135 212 
       E-Mail: mitglied@baugenossenschaft-kirn.de 
 

Kündigung der Mitgliedschaft in der Genossenschaft  
(§§ 65, 67, 67a GenG) 

 
Name, Vorname:  ________________________         Mitglieds-Nr.: ______________ 
 
 
Name des Mitglieds:  ________________________________________ 
 
 
Anschrift:   ________________________________________ 
                                                   Straße, Hausnummer 
 
    ________________________________________ 
                                                         PLZ, Ort 
 
 
Telefon:   ________________________________________ 
                                                   Festnetz, Mobil 
 
 
E-Mail:    ________________________________________ 
 
 
Ich kündige hiermit die o.g. Mitgliedschaft bei der Genossenschaft zum Schluss des am  
31.12.2023 endenden Geschäftsjahres. 
Auszahlungsansprüche (Auseinandersetzungsguthaben, Ansprüche, die im Zusammenhang 
mit etwaigen Dividendenzahlungen entstehen) sind folgendem Konto gutzuschreiben: 
 
 
Kontoinhaber: ___________________________________________ 
 
Kreditinstitut: ___________________________________________ 
 
Konto:  DE_________________________________________ 
   
 
 



 
Vorstand:    Vorsitzender des Aufsichtsrates:   Sprechzeiten: 
Lutz Mühlig    Frank Ensminger    Büro Übergasse 3, Rathaus Zimmer 1.16 
Rolf Gillmann        Montag bis Donnerstag, 8.00 bis 12.00 Uhr 
Oliver Weid   Amtsgericht Bad Kreuznach, Gn.R. 363  sonst nach Vereinbarung 
    USt-IdNr.: DE148116585 

 

________________      ____________________________________________ 
Ort, Datum                   Unterschrift Mitglied oder gesetzlicher Vertreter / Erben 
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Kündigung der Mitgliedschaft in der 
Genossenschaft (§§ 65, 67, 67a GenG) 

 
Aus der Satzung der Gemeinnützigen Baugenossenschaft  eG (Stand 10.11.2009): 
 
§ 7 Kündigung der Mitgliedschaft 
Abs. 1 Das Mitglied hat das Recht, durch Kündigung seinen Austritt aus der Genossenschaft zu erklären.  
Abs. 2 Die Kündigung findet zum Schluss eines Geschäftsjahres statt. Sie muss mindestens ein Jahr vorher 
schriftlich erfolgen. 
Abs. 4 Das Mitglied scheidet aus der Genossenschaft zu dem Jahresschluss aus, zu dem die Kündigung 
fristgerecht erfolgt ist. 
 
 
Die Auszahlung der Genossenschaftsanteile erfolgt im Folgejahr der Kündigung, nach Beschluss durch die 
Mitgliederversammlung. 
 
 
Im Erbfall bitte Sterbeurkunde und Erbschein (Kopie) beifügen. 
 
 
 
 

Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten und übermitteln diese nur nach Maßgabe der EU-
Datenschutzgrundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes und des Genossenschaftsgesetzes 

 


